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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

m

Hessischem

Privilegio.

Mittwoch, den 29^“ Junii 1814*

Beförderungen.
Der Hofrath und Professor Or. Wurz er zu

Marburg ist zum Director der dafigen Deputation
 des Collegi! medici,

Der vorhin bei dem hiesigen Stadtgericht ge
standene 8cadinu8 Ludwig Stern zum Bür

germeister der Residenzstadt,
Der bei dem Geheimen Eabinrts-Archtv stehende

Registrator Finck zum Archivarius dabei, und
Der erste Kammerdiener Sr. Kurfürstlichen

Durchlaucht Jo h. Wilhelm Horst zugleich
zum Garderobier des Kurhessischen Haus - Ordens

gnädigst ernannt.
Der Hammcrverwalter R e i m a n n zu Bieber

erhalt zugleich Sitz und Stimme bei dem dafigen
Bergamt, ^

Der Kandidat der Theologie Dietrich Chri-
st 0 p h S p a n g e n b e r g die Adjunction mit der

Hoffnung zur Nachfolge auf die Pfarrey Arns
bach, und

Der Advocat Zoh. Carl Lomctsch zu
Hersfeld die Advocatur bei den Aemtern Lichreu-

an, Milfungen, Bifchhausen und Kauffungen,
Die erledigte Erheberstelle der Nniversitars-

Revenüen zu Marburg, in den Vogteycn Nords-

Hausen und Fritzlar, ist dem Otto Homberg
zu Singlis gnädigst übertragen.

Der bei der Saline zu Nauheim in Function

stehende Controlleur Bernhard Salz mann
ist in dieser Eigenschaft gnädigst bestätigt.

 Der bisherige Verwalter der deutschen Ordens-

Gebäude zu Marburg Christian Ludwig
F l 0 r e t ist zum Burggraf dabei gnädigst ernannt.

Regierungs- Aus sch reiben.
Nach der geschehenen Wiedereinrichtung der

Aemter muß nunmehr auch die vorige Verfassung
in Ansehung der Hypotheken und Währschaften

unverzüglich hergestellt werden.
 Um dieses zu bewürken, werden, einer höchsten

Resolution vom i2tcn April zufolge, nachstehende

Verfügungen erlassen:
i) Sollen die an die vormaligen Districts-

Hypotheken-Büreaur abgegebenen General- und
Special - Hypothckenbücher und Währschafts-
Protokollc, von den gewesenen Hypothekenbewah-
rcrn, oder denjenigen, welchen, im Falle des

schon erfolgten Abgangs derselben, dazu der Auf
trag ertheilt wird, an die einschlagenden Regie
rungen und Aemter, in so weit es nicht geschehen,
sofort zurückgeschickt werden.

Auf gleiche Weife sind auch die Znscriptions-
und TransscriptionS-Register an die respectiven

Regierungen einzusenden.


